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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Klimaschutzmanagement: Antrag Klimaschutzfonds - 
Gemeinde Holzbunge - Neubau Kindertagesstätte 

VO/2024/148-02 
 
öffentlich 
 
FB 2 Umwelt und Ordnung 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  24.05.2024 
 
Ansprechpartner/in:  
 
Bearbeiter/in: Jennifer Hentzschel 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

13.06.2024 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt, Mittel in Höhe von max. 400.000,00 Euro für die 
Gemeinde Holzbunge unter dem Vorbehalt der Zusage eines Drittmittelförderers von 
mindestens 20% der Kosten zu gewähren. 
 

Sachverhalt 
Bei der Klimaschutzagentur ist ein Antrag der Gemeinde Holzbunge eingegangen. 
 
Die Gemeinde Holzbunge hat am 04.04.2024 einen Antrag auf Förderung aus dem 
Klimaschutzfonds des Kreises gestellt. Bei dem Projekt handelt es sich um den 
Neubau einer Kindertagesstätte. Diese Kindertagesstätte soll die bestehende 
Kindertagesstätte im Einzugsgebiet der Gemeinde Holzbunge in Bünsdorf ersetzen, 
deren Betriebserlaubnis am 31.07.2025 ausläuft. Für den Neubau wurden die 
Standards nach QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude berücksichtigt und das 
Anforderungsniveau QNG-Plus soll erreicht werden. Das bedeutet, dass das 
Gebäude die Erfüllung nachhaltigkeitsrelevanter Merkmale und Eigenschaften in 
überdurchschnittlicher Qualität erfüllen wird. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rd. 
1,792 Mio. Euro. Die Gemeinde Holzbunge hat gemäß der Richtlinie des Kreises 
eine Fördersumme in Höhe von 400.000 Euro beantragt (entspricht rd. 22 % der 
Gesamtkosten). Dieses entspricht dem maximal möglichen Betrag für eine 
Gemeinde mit einer gefährdeten dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. 
 
Die Klimaschutzagentur gGmbH empfiehlt auf Grund der nachhaltigen Verringerung 
der CO2eq-Emissionen, den beantragten Zuschuss aus dem Klimaschutzfonds  
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im Einklang mit Nr. 6 der Kreisrichtlinie unter dem Vorbehalt zu bewilligen, dass 
mindestens 20% der Drittmittel zugesagt werden.  
 
Zudem empfiehlt die Klimaschutzagentur der Verwaltung, den vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn nach Anhörung des Umwelt- und Bauausschusses (siehe Nr. 10 
der Richtlinie) zu erteilen. 
 
In seiner Sitzung am 23.05.2024 hat der Umwelt- und Bauausschuss über die 
Vorlage VO/2024/148 beraten und folgende geänderte Empfehlung an den 
Hauptausschuss beschlossen:  
 
Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, Mittel in Höhe    
von max. 400.000,00 Euro für die Gemeinde Holzbunge unter dem Vorbehalt der 
Zusage eines Drittmittelförderers von mindestens 20% der Kosten zu gewähren. 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
Bei der Maßnahme handelt es sich um eine investive Maßnahme, die dem 
Klimaschutz dient und zu einer nachhaltigen Verringerung der CO2eq-Emissionen 
führen wird. Das Vorhaben der Gemeinde Holzbunge erfüllt die in der Richtlinie 
geforderten Zuwendungsvoraussetzungen, soweit die beantragten Fördermittel bei 
den Drittmittelgebern wie beantragt anerkannt wird. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Die Förderung des beantragten Zuschusses beträgt insgesamt 400.000,00 Euro. 
Bisher wurden 2.371.906,33 Euro an Fördermittel für insgesamt 29 Anträge 
zugesagt. 
Soweit der Hauptausschuss den Antrag der Gemeinde Holzbunge bewilligt, stehen 
für weitere Förderungen noch 332.447,57 Euro im Jahr 2024 zur Verfügung. 

Anlage/n: 

1 240419_Vermerk_KSF_Kita_Holzbunge 
 

2 2024-04-24 Foerderantrage Holzbunge Kita Neubau 
 

3 Anlage 1  Antrag KfW_geschwaerzt 
 

 



 
 
 
 

 

Technik- und Ökologiezentrum, Marienthaler Straße 17, 24340 Eckernförde 
 

 

 

19.04.2024 
 
Klimaschutzfonds 
Vermerk zum Antrag der Gemeinde Holzbunge auf einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
„Klimafreundlicher Neubau einer Kindertagesstätte“ 
 
 
1. Sachverhalt 
Die Gemeinde Holzbunge hat am 04.04.2024 einen Antrag auf Förderung aus dem Klimaschutz-
fonds des Kreises gestellt. Bei dem Projekt handelt es sich um den Neubau einer Kindertages-
stätte. Diese Kindertagesstätte soll die bestehende Kindertagesstätte im Einzugsgebiet der Ge-
meinde Holzbunge in Bünsdorf ersetzen, deren Betriebserlaubnis am 31.07.2025 ausläuft. Für 
den Neubau wurden die Standards nach QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude berücksich-
tigt und das Anforderungsniveau QNG-Plus soll erreicht werden. Das bedeutet, dass das Gebäude 
die Erfüllung nachhaltigkeitsrelevanter Merkmale und Eigenschaften in überdurchschnittlicher 
Qualität erfüllen wird. Es wird mit einer Energieeinsparung in Höhe von 5,663 t CO2eq-Emissionen 
gerechnet. Vorgesehen sind u.a. die Beheizung mittels Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage 
sowie Sonnenschutzverglasung. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rd. 1,792 Mio. 
Euro. Die Gemeinde Holzbunge hat gemäß der Richtlinie des Kreises eine Fördersumme in Höhe 
von 400.000 Euro beantragt (entspricht rd. 22 % der Gesamtkosten). Dieses entspricht dem ma-
ximal möglichen Betrag für eine Gemeinde mit einer gefährdeten dauernden finanziellen Leis-
tungsfähigkeit. Die Einstufung wurde bei der Kommunalaufsicht überprüft. 
 
Gemäß der Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz werden Investitionen in Klimaschutz-
maßnahmen gefördert, soweit die Förderung durch Dritte mit mindestens 20% der Gesamtkos-
ten erfolgt. Für den Neubau der Kindertagesstätte hat die Gemeinde Holzbunge einen Antrag auf 
Förderung durch die KfW im Rahmen des Programms Klimafreundlicher Neubau – Kommunen 
gestellt. Aufgrund der Förderquote in diesem Programm, beträgt die Förderung in Höhe von 
113.700 Euro gerechnet auf die anrechenbaren Kosten jedoch lediglich rund 6,5%. Damit wäre 
das Vorhaben – obwohl des den inhaltlichen Anforderungen genügt – nicht förderfähig durch 
den Kreis. 
 
Die Gemeinde Holzbunge hat jedoch bereits in 2021 weitere Fördermittel im Rahmen des Lan-
desinvestitionsprogramms zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege gestellt. Nach der bisherigen Richtlinie wäre dadurch eine Förderung von bis 
zu 770.000 Euro möglich. Insofern würde die formale Voraussetzung, dass Drittmittel in Höhe 
von mehr als 20% der Gesamtkosten beantragt bzw. zugesagt sind, mit insgesamt rd. 49% erfüllt. 
Über diesen Antrag konnte jedoch noch nicht entschieden werden, da derzeit keine Landesmittel 
mehr verfügbar sind. Ob, wann und in welcher Höhe wieder Mittel verfügbar sein werden, ist 
derzeit nicht bekannt. 
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Gemäß der Richtlinie des Kreises ist unter Nr. 6 dargestellt, dass eine Förderung auch unter dem 
Vorbehalt erteilt werden kann, dass eine Förderung durch einen Dritten / Dritte von mindestens 
20% der förderfähig anerkannten Kosten erfolgreich beantragt wird.  
 
Zudem hat die Gemeinde Holzbunge den vorzeitigen Maßnahmenbeginn im Sinne der Nr. 10 der 
Richtlinie mit beantragt. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte kann aufgrund der im Juli 2025 
auslaufenden Betriebserlaubnis nicht gewartet werden. 
 

2. Empfehlung zum Antrag der Gemeinde Holzbunge 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine investive Maßnahme, die dem Klimaschutz dient und 
zu einer nachhaltigen Verringerung der CO2eq-Emissionen führen wird. Das Vorhaben der Ge-
meinde Holzbunge erfüllt die in der Richtlinie geforderten Zuwendungsvoraussetzungen, soweit 
die beantragten Fördermittel bei den Drittmittelgebern wie beantragt anerkannt wird. Die Kli-
maschutzagentur gGmbH empfiehlt daher, den beantragten Zuschuss aus dem Klimaschutzfonds 
im Einklang mit Nr. 6 der Kreisrichtlinie unter dem Vorbehalt zu bewilligen, dass mindestens 20% 
der Drittmittel zugesagt werden. 

Zudem empfiehlt die Klimaschutzagentur der Verwaltung, den vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
nach Anhörung des Umwelt- und Bauausschusses (siehe Nr. 10 der Richtlinie) zu erteilen. 
 
 
Uz. 
Sebastian Hetzel 









zurücksetzen 

)))Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 

D BEG - Kommunen - Zuschuss (464) 
D Klimafreundlicher Neubau Wohngebäude - Kommunen (498) 
[� Klimafreundlicher Neubau Nichtwohngebäude - Kommunen (499) 

KfW Bankengruppe Niederlassung Berlin 

10865 Berlin 

Oder per E-Mail ausschließlich an: kommune@kfw.de 

Antragsteller 

Name' 
Gemeinde Holzbunge c/o Amt Hüttener Berge 

Straße/Hausnummer 
IMühlenstraße 8 

Postleitzahl· 
124361 

Telefonnummer(n) 
  

Sachbearbeiter 
/Matthias Philipp 

Ort' 
/Groß Wittensee 

E-Mail-Adresse
 

l(F\V 
Bank aus Verantwortung 

Hinweis: Sofern eine E-Mail-Adresse angegeben wird, kann die Korrespondenz und insbesondere die Zusendung der 
Zuschusszusage durch die KfW als PDF-Dokument an diese E-Mail-Adresse erfolgen. 

Bankverbindung 

Name der Bank• 
/  
IBAN" 

Vorhaben gemäß (gewerblicher) Bestätigung zum Antrag* 

lgB,A-1D, CJI-C3Z-BQD-583-3WA

Beantragter Zuschussbetrag*: 113. 700,00I EUR

Geplanter Vorhabensbeginn*: 1�1_8/_0_4/_ 2_0 _24 _____ �

Stand: 08/2023 • Formularnummer: 600 000 4862 Seite 1 von 3 
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